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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
MO  14.00 - 18.00 DO 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00 
DI 08.00 - 12.00 14.00 - 17.00 FR 08.00 - 12.00  

Erscheinungstage: Donnerstag, 08.11.2018 und 06.12.2018 
___________________________________________________________________ 
 

AEFLIGEN 
 
Versammlung der Einwohnergemeinde Aefligen 
 

 
Donnerstag, 13. Dezember 2018 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus Saal DG 
 
Traktanden:  

 
1. Budget 2019; Genehmigung  

 
2. Kindergartenreglement; Aufhebung 

 
3. Falls fakultatives Referendum ergriffen wird: 

300 m Schiessanlage Lindenweg, Sanierung Kugelfang; Genehmigung 
Verpflichtungskredit 
 

4. Verschiedenes 
 

5. Ehrungen  
 

Die Unterlagen (Reglement) zum Traktandum 2 liegen 30 Tage vor der Versammlung 
auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Die Unterlagen zum Traktandum 1 und 3 
liegen 10 Tage vor der Versammlung öffentlich auf. Mit den Aefliger Nachrichten 4 / 
2018 wird zu den Traktanden der Versammlung informiert. Das detaillierte Budget 
2019 kann auf der Verwaltung bezogen werden.   
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Emmental in 
Langnau einzureichen (Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die 
Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden 
(Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig 
unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen. 
 



 
 

Alle in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigten sind zu dieser Versammlung 
freundlich eingeladen. 
 
Aefligen, 23. Oktober 2018    Der Gemeinderat 
 


